
Vereinbarung

Zwischen

Gemeinde Hohenwarte

als Vermieter

uno

als Mi€ter

über die Nutzung der Küche des Mehrzweckgebäudes der Cemeinde Hohenwarte.

Der  M ie te r  nu l z l  d ie  Küche  am . . . . . . . . . . . . . . . .

I nde rZe i t von . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ü r fo lgende

Veran ial tung:

Für die Nutzung ist folgendes Entgelt zu entrichten:

l.Kaltmiete:
je angefangene Std. 5,OO EURO
Langzeitnutzmg (ab 8 h) 20,00 EURO

2.Wammiete:
je angefangene Std. 6,00 EttRO
Langzeitnutzung (ab 8 h) 25,00 EURO

3. Betriebskostenpauschale:
je angelängene Std.
Langzeitnutzung (ab 8 h)

4.Reinigungspauschale:

5.Geschirrspülemutzung:

5,00 EURO
8,00 EL]RO

15,00 EURO

5,00 EuRo

Gesamt:

Der Betrag wfud dem Mieter in Rechnung gestellt, oder der Behag wird im Vomus bar bezahlt.

Das Mehrzweckgebäude wird vom Vemieter gercinigt übergeben. Der Mieter hat damufzu achten, dass
das lnventar sorgsam behandelt und nichts zweckentfiemdet genutzt wird.
Der Schlüssel fllr das Mehrzweckgebäude wird durch einen Gemeindebeauftragten vor der Veranstaltung
ao den Mieter übergeben ünd wird nach Absprach€ wieder zurückgegeben.

Hohenrir'arte, den

Mieter Vermieter


